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Überprüfung der Wahlberechtigung 
für die Kirchenverwaltungswahl (§ 6 Abs. 1 GStVWO)

Sofern eine Liste der Wahlberechtigten nicht zur Verfügung steht oder jemand darin nicht aufgeführt ist, geben die Wählerinnen und Wähler zur Überprüfung ihrer Wahlberechtigung Name, Alter und Anschrift bekannt (vgl. § 6 Abs. 1 GStVWO).
Im Zweifelsfall sind die Angaben durch den amtlichen Personalausweis oder auf andere geeignete Art nachzuweisen.
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Vorname:
	
	Geburtsdatum:
	

	
Anschrift:
	

	(Hauptwohnsitz)
	







	
	Ort, Datum
	
	Unterschrift
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Du bist Christ.
MACH WAS DRAUS.
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b Du bist Christ.
MACH WAS DRAUS.




